
Erste Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung 
des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften 

der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 16. April 2012 
vom 2. September 2013 

 
 
 
Aufgrund des § 67 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 1. Januar 
2007 (Hochschulfreiheitsgesetz – HFG) (GV. NRW. S.474), zuletzt geändert aufgrund Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 672), hat die Westfälische Wilhelms-Universität 
die folgende Ordnung erlassen: 
 
 
 

Artikel 1 

Die Promotionsordnung des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften der 
Westfälischen Wilhelms-Universität vom 16. April 2012 (AB Uni 2012/16, S. 1521 ff.) wird wie folgt 
geändert: 
 
 
 
In Anhang C: Vorschlag für die Erstellung einer Betreuungsvereinbarung sowie einer Studienver-
einbarung bei Individualpromotionen im Sinne von § 6 Absatz 4 wird folgender Passus ersatzlos 
gestrichen: „Alle Bestandteile der Dissertation werden vor der offiziellen Abgabe von der Gruppe 
der Betreuenden inhaltlich und stilistisch kommentiert.“ 

 

 

Der Anhang C erhält damit folgende Fassung: 
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Anhang C: Vorschlag für die Erstellung einer Betreuungsvereinbarung sowie einer Studienverein-
barung bei Individualpromotionen im Sinne von § 6 Absatz 4 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Betreuungsvereinbarung1

 
 

zwischen 
 
 
_______________________________________Promovendin/Promovend 
 
 
_______________________________________Erstbetreuerin/Erstbetreuer 
 
 
_______________________________________Zweitbetreuerin/Zweitbetreuer2

 
 

Die beiden Betreuerinnen/Betreuer bilden die individuelle Gruppe der Betreuenden der Promo-
vendin/des Promovenden. 
Die Promovendin/der Promovend erstellt im Fach __________________________________ der 
Westfälischen Wilhelms-Universität eine Dissertation mit dem Arbeitstitel: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Die Dissertation wird als monographische/publikationsbasierte Arbeit (s. Anhang B der Promo-
tionsordnung) erstellt und in 
 
_______________________ Sprache eingereicht. 
 
Das Promotionsvorhaben wurde zwischen Promovendin/Promovend und Gruppe der Betreuen-
den intensiv diskutiert und im Konsens ausgearbeitet. Die geplanten Hauptabschnitte der Arbeit 
an der Dissertation sowie das begleitende Studienprogramm (s. Anhang A der Promotionsord-
nung) werden in der Studienvereinbarung3

 

 aufgeführt, regelmäßig überprüft und bei Bedarf an-
gepasst. 

Das Promotionsvorhaben wird in Vollzeit/Teilzeit bearbeitet. 
 

1 Die Betreuungsvereinbarung wird in der Regel einmal ausgestellt und als Kopie bei der Anmeldung zur Promotion beim 
Prüfungsamt eingereicht. Bei späterem Eintritt der Zweitbetreuerin/des Zweitbetreuers muss sie/er mit Datumsangabe 
nachgetragen werden. 
2 Die Zweitbetreuerin/Der Zweitbetreuer kann nachträglich benannt werden; spätestens jedoch im zweiten Studienjahr.  
3 Als Muster in Anhang D dieser Ordnung. Die Studienvereinbarung kann den bei der Meldung zur Promotionsprüfung 
verlangten Nachweis über die im Rahmen des Promotionsstudiums ordnungsgemäß erbrachten Studienleistungen 
bilden. Bis dahin verbleibt sie bei Promovendin/Promovend und Gruppe der Betreuenden und ist ohne weiteres 
modifizierbar. 
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Die Promovendin/Der Promovend und die Gruppe der Betreuenden verpflichten sich zu einer 
offenen und kooperativen Zusammenarbeit sowie zur Einhaltung der Regeln guter wissenschaft-
licher Praxis. Zu diesem Zweck werden regelmäßige Gespräche über den Fortgang der Arbeit im 
Abstand von ___________________________ vereinbart. 
 
Die Promovendin/der Promovend verpflichtet sich, konzentriert und zielorientiert an der Durch-
führung des Promotionsvorhabens zu arbeiten sowie über Fortschritte und Schwierigkeiten re-
gelmäßig und offen zu berichten. 
Die Betreuerinnen/Betreuer verpflichten sich, sich Zeit für Diskussion und Beratung zu nehmen.  
 
In Konfliktfällen – etwa bei Nichteinhaltung der genannten Verpflichtungen – werden zwischen 
den Parteien Gespräche geführt. Beide Parteien können sich zum Zweck der Vermittlung an  die 
Vorsitzende/den Vorsitzenden des Promotionsausschusses wenden. Ist keine Einigung möglich 
bzw. werden Verpflichtungen dauerhaft verletzt, kann die vorliegende Betreuungsvereinbarung 
nach Rücksprache mit der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des Promotionsausschusses einseitig 
schriftlich gekündigt werden. 
 
 
 
_______________________________________ 
(Datum, Promovendin/Promovend) 
 
 
 
_______________________________________ 
(Datum, Erstbetreuerin/Erstbetreuer) 
 
 
 
_______________________________________ 
(Datum, Zweitbetreuerin/Zweitbetreuer) 
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Anhang zur Betreuungsvereinbarung: Studienvereinbarung4

 
 

Der vorläufige Zeit- und Arbeitsplan der Promovendin/des Promovenden gestaltet sich folgen-
dermaßen 
 
a. Dissertation 
 

Arbeitsschritt Termin 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abgabe zur Begutachtung  
 
 
b. Begleitendes Studienprogramm (nach § 8 Abs. 4) 
(auch evtl. vor Beginn des Promotionsstudiums erbrachte Leistungen, die angerechnet werden 
können) 

Art der Leistung Zeitpunkt Pflicht (P.)/ 
Wahlpfl. (W.)/ 
Optional 

ECTS 
(optional) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

4 Die Studienvereinbarung kann den bei der Meldung zur Promotionsprüfung verlangten Nachweis über die im Rahmen 
des Promotionsstudiums ordnungsgemäß erbrachten Studienleistungen bilden (vgl. § 10 Abs. 2). Bis dahin verbleibt sie 
bei Promovendin/Promovend und Gruppe der Betreuenden und ist ohne weiteres modifizierbar. 
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__________________________________________ 
Datum, Promovendin/Promovend 
 
 
__________________________________________ 
Datum, Erstbetreuerin/Erstbetreuer 
 
 
__________________________________________ 
Datum, Zweitbetreuerin/Zweitbetreuer 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bestätigung für Anmeldung zur Promotionsprüfung 
 
Es wurden von der Promovierenden/dem Promovierenden alle bis zur Meldung zur Promotions-
prüfung vereinbarten Leistungen erbracht. Für die Gruppe der Betreuenden: 
 
 
 
___________________________________________ 
Datum, Erstbetreuerin/Erstbetreuer       Siegel 
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Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 

 

 

 

 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Erziehungswis-
senschaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 15.05.2013. 
 
Münster, den 02.09.2013 Die Rektorin 

   
  Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie Bekanntmachun-
gen von Satzungen vom 08.02.1991 (AB Uni 91/1), zuletzt geändert am 23.12.1998 (AB Uni 
99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 02.09.2013 Die Rektorin 

   
  Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

1775




